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Gerichtspräsident Eduard Fehr

Ein Politiker und Beamter bester thurgauischer Prä-

gung ist am Sonntag den 1 4. Juni 1 936 in Montreux,

wo er zur Kur weilte, plötzlich gestorben: Gerichts-
Präsident und Kantonsrat Eduard Fehr in
Mannenbach. Für weite Kreise war der Tod
von Gerichtspräsident Fehr ein großer Verlust; denn

wie von kaum einem kann man von ihm sagen, daß

er sein Leben der Allgemeinheit hingegeben und für
sie gearbeitet hat. Zwar war Eduard Fehr von Hause

aus Kaufmann; er war im Jahre 1879 in Mannenbach

geboren worden und er bildete sich zuerst an den

Schulen der Gemeinde und des Kantons, dann an der
Handelsschule in Neuenburg zum Kaufmann aus,

damit er das väterliche Geschäft übernehmen
konnte. Aber bald gab diese Tätigkeit seinem Ar-
beitsdrang nicht mehr die volle Befriedigung; Nei-

gung und Berufung führten ihn auf den Weg der
öffentlichen Betätigung. Schon im Jahre 1 908 wurde
er in den Kantonsrat abgeordnet, dem er bis zu
seinem Tode als eines der pflichtgetreusten und ge-
schätztesten Mitglieder angehörte; 1910 wählten ihn
die Mitbürger zum Vorsteher von Mannenbach,
1918 zum Gemeindeammann von Salenstein, der er
auch als Bürgerpräsident, Schulvorsteher und Kir-
chenvorsteher diente. Während zwei Amtsdauern
war er Mitglied des Bezirksrates von Steckborn; im
Jahre 1920 wurde er in das Bezirksgericht und 1923
zu dessen Präsidenten gewählt. Von 1 922 an ge-
hörte er dem Verwaltungsrat der schweizerischen
Schiffahrtsgesellschaft für den Untersee und Rhein
an, und während mehr als fünfzehn Jahren hat er
den Verkehrsverein für den Untersee und Rhein ge-
leitet. Seit dem Jahre 1926 war er Mitglied des

evangelischen Kirchenrates und während zwei Jah-
ren hat er als Vertreter des thurgauischen Freisinns
dem Nationalrat angehört. Im Jahre 1919 wählte
ihn der Große Rat in die Kantonalbankvorsteher-
schaft, deren Aktuar er 1 928 und deren Vizepräsi-
dent er 1934 wurde.

Eduard Fehr war ein Mann, der seine Befriedi-
gung weniger in politischem Kampf als in der treuen
Pflichterfüllung in all den Ämtern suchte, welche
ihm seine Mitbürger übertragen hatten. Im Plenum
des Großen Rates wie namentlich auch in den Kom-
missionen waren seine gerechten und sachverstän-
digen Voten außerordentlich geschätzt; namentlich
als Kommissionsberichterstatter konnte er so recht
sein umfassendes Wissen über die Verhältnisse im
Kanton verbinden mit der Gründlichkeit, die ein
wesentlicher Charakterzug war. Wie genau prüfte er
als Mitglied der Petitionskommission die Bürger-
rechtsgesuche ; wie wohlwollend beurteilte er die an

den Großen Rat gelangenden Begnadigungsgesuche!
Auch die unauffällige, aber volkswirtschaftlich so
wertvolle Tätigkeit in der Kantonalbankvorsteher-

schaft entsprach recht eigentlich seinem Charakter;
hier konnte er seine kaufmännische und finanzpoli-
tische Befähigung am besten verwerten. Sein Urteil
war maßgebend auch bei Beratungen über die Kan-
tonalbank und deren Tätigkeit im Großen Rat; das

hohe Ansehen, welches die thurgauische Staatsbank

im Kanton und außerhalb genießt, ist sicher auch

zu einem großen Teil Eduard Fehrs Rat und Mit-
arbeit zu verdanken.

Ganz besonders aber verdient er den Dank der
Öffentlichkeit für seine langjährige Tätigkeit als Prä-
sident des Bezirksgerichts Steckborn. Er war mehr
als das, was man so gemeinhin einen guten Laien-
richter nennt. Seine Gewissenhaftigkeit, seine Gründ-
lichkeit, sein Sinn für Gerechtigkeit und seine Kennt-
nisse von Land und Volk ersetzten ihm reichlich das

Universitätsstudium, das ihm nicht vergönnt gewesen
war. Im Verkehr mit den Parteien kamen die Güte
und auch ein leiser Humor zum Ausdruck; er hatte
Verständnis für die Nöte des Rechtsuchenden und
erwarb sich sein Zutrauen; er konnte aber auch den
Parteien ebenso fein wie deutlich sagen, daß es auf
der Welt auch noch bessere Dinge gibt als Prozes-

sieren. So genoß der Steckborner Gerichtspräsident
bei Kollegen, Parteien und Anwälten das höchste
Ansehen. Die engere und die weitere Heimat wird
den im Großen wie im Kleinen treuen und pflicht-
bewußten Mann im besten Andenken behalten.
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